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Art. 406 Gerichtsstandsvereinbarung

Die Gültigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung bestimmt sich nach dem Recht, das zur Zeit ihres Abschlusses
gegolten hat.

 Sachliche Zuständigkeit - Parteivereinbarung
Die sachliche Zuständigkeit der Gerichte (vgl. Art. 4 ff. ZPO) ist der Disposition der Parteien entzogen. Art. 17 und
406 ZPO beziehen sich nur auf Vereinbarungen über die örtliche, nicht jedoch auf solche über die sachliche
Zuständigkeit (E. 3).  Tribunale federale 4A_66/2012 del 29.5.2012  in DTF 138 III 471 
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